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Beschlussvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat

Amt: Überregionale und interkommunale Planungen

Erstelldatum: 10.02.2023

Vorlagen-Nr.: BV/055/2023

Nachbargemeindliche Abstimmung der Bauleitplanung, Gemeinde Pirk, 14.
Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung
Sondergebiet „Gleitsmühle„ im Parallelverfahren, Beteiligung nach § 3 (1)
BauGB

Beratungsfolge:

Bau- und Planungsausschuss 16.03.2023

Stadtrat 27.03.2023

Sachstandsbericht:
Die WIMO GmbH, Hüttener Straße 46, 92708 Mantel, beabsichtigt die Errichtung einer
Photovoltaikanlage auf dem Gebiet der Gemeinde Pirk durch Freiaufstellung von Solarmodulen zur
Gewinnung von Strom aus erneuerbaren Energien. Hierfür soll der Flächennutzungsplan geändert und
ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden.
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Der geplante Änderungsbereich liegt ca. 500 m südöstlich des ausgelagerten Brennholzbetriebs
von Hochdorf, ca. 800 m vom Rande des Hauptortes Hochdorf entfernt.

Die Gesamtgröße der vorgesehenen Flächennutzungsplan-Änderung hin zum Sondergebiet
Photovoltaik beträgt 3,27 ha. Der Flächennutzungsplan soll im Parallelverfahren geändert werden;
derzeit sind hier Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.

Der Änderungsbereich umfasst das Grundstück Flur-Nr. 905 der Gemarkung Enzenrieth.
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Aus Sicht des Bau- und Planungsdezernates sind die Belange der Stadt Weiden i.d.OPf. durch die
Bauleitplanung der Pirk nicht berührt.

Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):
Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine finanziellen Auswirkungen.

Beschlussvorschlag:
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes für das Sondergebiet „Gleitsmühle“ der Gemeinde Pirk sind die Belange der Stadt
Weiden i.d.OPf. nicht berührt. Einwände gegen die Planung werden daher nicht erhoben. Im weiteren
Verfahrensverlauf ist die Planung nur vorzulegen, falls sich wesentliche Änderungen ergeben haben.

Anlagen:
Keine Anlage vorhanden


